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Stemmer Kartoffelmarkt am Sonntag, den 27.September 2026

Anmeldung

Hiermit melde ich meinen Stand auf dem Kartoffelmarkt in Stemmer an.

Vor- und Zuname:

Adresse:

Postleitzahl: Ort:

Telefon:

Gewerbetreibende(r): ja nein

E-Mailadresse:

Optional bitte den Wunschplatz oder Standplatz aus dem vorherigen Markt angeben
(Platznummer, Positionsbeschreibung):

Art des Verkaufsstands (z. B. Pavillon, Anhänger, Fahrzeug, o.ä.):

Maßangabe Verkaufsstand Länge x Breite des Standes (10,- € je lfd. Meter):

Maßangaben Deichsel (nur bei Anhängern, ohne Berechnung, für Platzbedarf):

Waren- / Präsentations- / Verkaufsangebot(e):
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Ich benötige einen Stromanschluss:  ja  nein
Art des Stromanschlusses
Kosten 230 V 30,- € pauschal  230 V  CEE 16 A
Kosten CEE 16 A 40,- € pauschal
Kosten CEE 32 A 50,- € pauschal  CEE 32 A  CEE 63 A
Kosten CEE 63 A 50,- € zzgl. Verbrauch

Ich benötige einen Wasseranschluss:  ja  nein
Kosten Anschluss 30,- € pauschal

Anmerkungen und Sonstige Rückmeldungen (z.B. zu Einschränkungen, zur Anreise, Aufbau o.ä.):

Essens- und Getränkestände werden nicht nach laufenden Metern, sondern gesondert und nach
Absprache berechnet. Es gelten andere Standpreise als die auf Seite 1 genannten Preise.
Kosten für Strom und Wasser sind gleich.

Mit Rücksendung der unterzeichneten Anmeldung, wird bestätigt, dass die „Geschäftsbedingungen und
Hinweise zur Anmeldung als Standbetreiber“ gelesen wurden und diesen zugestimmt werden.

Ort, Datum: Unterschrift

Zur Anmeldung bitte Seite 1 und Seite 2 der Anmeldung an uns zurücksenden:

Per E-Mail an: ODER per Post Adresse an:
kartoffelfreunde.stemmer@gmail.com Kartoffelfreunde Stemmer 1998 e.V.

Eweskamp 2
32425 Minden



Kartoffelfreunde Stemmer 1998 e.V.
Eweskamp 2
32425 Minden
Tel: +49 (0)178 8102256
kartoffelfreunde.stemmer@gmail.com

Seite 3 von 5

Geschäftsbedingungen und Hinweise zur Anmeldung als Standbetreiber

Eine verbindliche Standzusage seitens der Kartoffelfreunde Stemmer 1998 e.V. (nachfolgend
„Veranstalter“ genannt) and die Standbetreiber (auch „Aussteller“ im Weiteren genannt) erfolgt bis zum
31. Juli 2026. Eine mögliche Absage seitens des Veranstalters erfolgt nach Prüfung der Anmeldung,
spätestens aber bis zum vorgenannten Datum (siehe weitere Details im Folgenden).

Es besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung der geleisteten Standgebühren, bei einer Absage der
Teilnahme, vier Wochen oder weniger vor dem Veranstaltungstag, durch den Standbetreiber.

Weitere Informationen zum Ablauf:

Bis Ende Mai des Veranstaltungsjahres haben alle Aussteller die Gelegenheit, sich zu bewerben, um
ggf. ihren „Stammplatz“ aus den vorherigen Märkten zu erhalten. Haben Sie am letzten Kartoffelmarkt
im Jahr 2024 teilgenommen, sind wir bemüht, Sie am gleichen Standplatz zu platzieren. Es besteht kein
Anspruch auf den Platz des Vormarktes und auch keine Garantie auf die Umsetzbarkeit, die von der
Marktplanung im Ganzen abhängig ist.
Wünsche dürfen gerne bei der Anmeldung geäußert werden, und der Veranstalter ist bemüht diesen
nachzukommen.

Ab Juni des Veranstaltungsjahres werden zwar weitere Anmeldungen für den Kartoffelmarkt gerne
angenommen, aber eine Einplanung auf evtl. Stammplätze und/oder Vormarktsplätze wird nicht
mehrgegeben sein. Ab dem Zeitpunkt werden alle Bewerbungen nach Art, Größe und Produkt platziert.

Eine mögliche Absage einer Bewerbung / Anmeldung seitens des Veranstalters erfolgt umgehend nach
Prüfung der Anmeldung, spätestens aber bis zum 31. Juli des Marktjahres.
Gründe für eine Absage können unter anderem sein:

 Überangebot von gleichen Waren und Leistungen
 Angebot widerspricht dem Charakter des Marktes
 Bekannte Schwierigkeiten bei Beteiligung an vergangenen Märkten
 Fehlender Platz für die Art / Größe des Standes
 Weitere Gründe vorbehalten

Mit der Standzusage erhalten Sie alle Informationen, um das Standgeld vorab zu überweisen.
Die Höhe des Standgeldes ergibt sich aus Warenangebot, Leistung (Strom, Wasser o.ä.), Größe des
Standes und einer Reinigungskaution.
Individuelle Vereinbarungen sind im Einzelfall möglich.

Die Nutzung von Strom und Wasser ist nicht kostenfrei. Die Kosten (siehe Anmeldung) werden zu dem
Standgeld addiert. Wer bei der Anmeldung keinen Bedarf für Strom und/oder Wasser angibt, hat keinen
Anspruch auf Anbindung / Einbeziehung in die Marktversorgung und muss entweder ohne Strom und
Wasser auskommen, oder den Markt verlassen. Eigene, diesel- oder benzinbetriebene
Stromaggregate, sind nicht gestattet.

Der Veranstalter erhebt von jedem Aussteller eine Reinigungskaution in Höhe von 10,- €. Diese
Reinigungskaution wird am Markttag, nach Ende des Marktes, bei Nachweis des geräumten, sauberen
Standplatzes zurückerstattet.
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Nach Eingang des Standgeldes erhalten Sie von uns einen Marktausweis mit Angabe Ihres
Standplatzes. Den Marktausweis bitte am Markttag unbedingt mitbringen. Dieser dient als
Zahlungsnachweis und Berechtigung zum Aufbauen des Standes, sowie als Beleg zur Rückerstattung
der Reinigungskaution.
Nur mit dem Marktausweis haben Sie dann auch den Nachweis über die Zahlung des Standgeldes und
können auf Ihren Standplatz aufbauen. Des Weiteren können Sie, durch Vorzeigen des
Marktausweises, kostenlos auf den zur Verfügung gestellten Parkflächen am Rande des Marktes ihr
Fahrzeug abstellen.

Der Markttag beginnt am Sonntag, den 27.09.2026 um 10.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr.

Aufbaumöglichkeiten bestehen wie folgt:
 26.09.2026 ab 17.00 Uhr und bis 21.00 Uhr
 27.09.2026 ab 05.30 Uhr und maximal bis 09.00 Uhr

Danach kann kein Zugang zum Markt mehr (mit Fahrzeugen) garantiert werden.

Die späteste Aufbauzeit ist zwingend einzuhalten und alle Fahrzeuge o.ä. sind aus dem Marktbereich
bis zur selben Uhrzeit, spätestens bis 9.15 Uhr, zu entfernen. Der Veranstalter behält sich das Recht
vor ein späteres Aufbauen des Standes am Markttag zu untersagen. In dem Fall besteht kein Anspruch
auf Rückerstattung des Standgeldes.

Aussteller haben keinen Anspruch auf einen PKW-Stellplatz am, neben oder hinter dem Stand!
Es ist so zu planen, dass das Fahrzeug nach Aufbau des Standes vom Markt entfernt und zum Beispiel
auf einen der Marktparkplätze abgestellt wird. Dies gilt nicht für Verkaufsstände aus einem Fahrzeug
heraus, bzw. wenn das Fahrzeug Teil des Standes ist und entsprechend mit angemeldet wurde.
Beeinträchtigte Personen, die auf eine Nähe des Fahrzeuges zum Stand angewiesen sind, bitten
wir dies unbedingt bei der Anmeldung schriftlich mitzuteilen!
(Anmerkungen und Sonstige Rückmeldungen auf Seite 2 der Anmeldung)

Ein Abbau der Stände ist erst ab 18.00 Uhr erlaubt.

Der Standplatz ist besenrein zu verlassen. Anfallender Müll ist vom Standbetreiber mitzunehmen, es
können keine öffentlichen Müllentsorgungsplätze vor Ort garantiert werde. Der Veranstalter behält sich
vor den Standplatz auf Kosten des Ausstellers reinigen zu lassen, sollte dieser nicht besenrein
hinterlassen werden.

Standbetreiber, die Speisen und/oder Getränke verkaufen, müssen unmittelbar an ihrem Stand
mindestens 1-2 Mülleimer in ausreichender Größe vorhalten und sind verpflichtet diese während des
Marktes in einem nutzbaren Zustand zu halten.

Für jedwede entstehende Schäden und/oder Diebstähle an den Ständen, Waren und/oder Fahrzeugen
vor, während und nach dem Markt übernimmt der Veranstalter keine Haftung! Es besteht hier kein
Versicherungsschutz seitens des Marktbetreibers. Das Risiko trägt jeder Aussteller vollumfänglich und
eigenverantwortlich! Eine Haftung des Veranstalters ist hiermit ausgeschlossen. Mit Zahlung des
Standgeldes stimmt der Standbetreiber / der Aussteller ausdrücklich dieser Regelung zu, und bestätigt,
dass er diese auch verstanden hat.
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Weitere. technische Informationen:
Benötigen Sie Strom und/oder Wasser an Ihrem Stand, dann berücksichtigen Sie dies bitte unbedingt
bei Ihrer Anmeldung!
Nur wenn wir frühzeitig Ihren Bedarf kennen, können wir Sie auch entsprechend bei den Standplätzen
einplanen. Nicht alle Bereiche des Marktes können mit Strom und Wasser versorgt werden. Daher
können wir einer nachträglichen Anmeldung von Strom und Wasser nach Standplatzvergabe
gegebenenfalls nicht mehr entsprechen.
Die Mindestpauschalen für Strom und Wasser können nach Art und Umfang, sowie voraussichtlichen
Verbrauch je Aussteller abweichen.

Wer bereits am Vorabend des Markttages anreist und für den Aufbau oder für seine Technik Strom-
oder Wasseranschluss benötigt, meldet dies bitte bei Rücksendung der Anmeldung kurz schriftlich an.
Wir werden versuchen dies dann entsprechend möglich zu machen und können ggf. Vorbereitend tätig
sein.

Gesetzliche und ordnungsbehördliche Vorschriften:
Beachten Sie bitte auch die einschlägigen, gesetzlichen und ordnungsbehördlichen Vorschriften, die
gerade bei Betreiben von Essens- und Getränkeständen, sowie beim Verkauf von Lebensmitteln zu
beachten sind, wie zum Beispiel die ausschließliche Verwendung von geprüften und zugelassenen
elektrischen Geräten und Kabeln, des Wasseranschlusses, der Feuerlöscher und/oder
Fettfeuerlöscher, Vorhalten von Erste-Hilfe-Kästen etc.
Geltende Hygienevorschriften sind ebenfalls vollumfänglich einzuhalten.

Die Nichteinhaltung der gesetzlichen und ordnungsbehördlichen Vorschriften kann im schlimmsten Fall
zur Schließung bzw. zur Nichteröffnung Ihres Standes führen. Zudem könnten Bußgelder fällig werden.

Hinweis Fotos:
Auf dem Veranstaltungsgelände werden zum Zwecke der Berichterstattung Fotos- und
Videoaufnahmen angefertigt. Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich mit der
Veröffentlichung von Fotos- und Videoaufnahmen einverstanden, auf denen auch Sie abgebildet sind.
Wenn Sie das nicht möchten, teilen Sie das bitte vorab schriftlich mit.
Die Aufnahmen erfolgen auf Grundlagen von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 des Bundes-datenschutzgesetzes. Im
Rahmen der Berichterstattung über die Veranstaltung können die Foto- und Videoaufnahmen gemäß §
23 Absatz 1 Nummer 1 des Kunsturhebergesetzes ohne Ihre Einwilligung veröffentlicht werden.

Wir, die Kartoffelfreunde Stemmer 1998 e.V. freuen uns darauf Sie auf unserem Kartoffelmarkt am
27.09.2026 begrüßen zu dürfen und mit uns und allen Teilnehmern und Gästen einen schönen Markttag
zu erleben!


